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daran erinnernd, dass alle Gewalthandlungen, namentlich
alle Akte des Terrors, der Provokation, der Aufwiegelung und
der Zerstörung, eingestellt werden müssen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Mitteilung
des Generalsekretärs zur Übermittlung des von der Wirt-
schafts- und Sozialkommission für Westasien erstellten Be-
richts über die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der israelischen Besetzung auf die Lebensbedingungen des
palästinensischen Volkes in dem besetzten palästinensischen
Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, sowie der arabischen
Bevölkerung des besetzten syrischen Golan27,

1. bekräftigt die unveräußerlichen Rechte des palästi-
nensischen Volk
schen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, Rückerstattung
zu verlangen, und gibt der Hoffnung Ausdruck, dass diese
Frage im Rahmen der den endgültigen Status betreffenden
Verhandlungen zwischen der palästinensischen und der israe-
lischen Seite behandelt wird;

4. betont, dass die von Israel in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner
Umgebung, derzeit erbaute Mauer gegen das Völkerrecht ver-
stößt und das palästinensische Volk auf schwerwiegende
Weise seiner natürlichen Ressourcen beraubt, und fordert in
diesem Zusammenhang die uneingeschränkte Befolgung der
in dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 9. Ju-
li 2004

24 und in Resolution ES-10/15 genannten rechtlichen
Verpflichtungen;

5. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sich im Hin-
blick auf die Änderung des Charakters und des Status des be-
setzten palästinensischen Gebiets, einschließlich Ost-Jerusa-
lems, genauestens an ihre Verpflichtungen aufgrund des Völ-
kerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts, zu
halten;

6. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf,
die Ablagerung jeder Art von Müll in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und in dem
besetzten syrischen Golan einzustellen, durch die deren natür-
liche Ressourcen, namentlich die Wasser- und Bodenressour-
cen, aufs Schwerste bedroht werden und von denen eine Ge-

fahr für die Umwelt und die Gesundheit der Zivilbevölkerung
ausgeht;

7. fordert Israel ferner auf, seine Zerstörung lebens-
wichtiger Infrastruktur, einschließlich Wasserleitungen und
Abwassersystemen, wodurch unter anderem die natürlichen
Ressourcen des palästinensischen Volkes beeinträchtigt wer-
den, einzustellen;

8. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer vierund-
sechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution
Bericht zu erstatten, und beschließt, den Punkt „Ständige
Souveränität des palästinensischen Volkes in dem besetzten
palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, und
der arabischen Bevölkerung des besetzten syrischen Golan
über ihre natürlichen Ressour
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unter Hinweis auf die Grundsatzerklärung und den Ak-
tionsplan, die während der ersten Phase des Weltgipfels über
die Informationsgesellschaft vom 10. bis 12. Dezember 2003
in Genf verabschiedet30 und von der Generalversammlung ge-
billigt wurden31, und die Verpflichtungserklärung von Tunis
und die Tunis-Agenda für die Informationsgesellschaft, die
während der zweiten Phase des Gipfels vom 16. bis 18. No-
vember 2005 in Tunis verabschiedet32 und von der General-
versammlung gebilligt wurden33,

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200534,

betonend, dass die digitale Spaltung verringert und sicher-
gestellt werden muss, dass die Vorteile der neuen Technolo-
gien, insbesondere der Informations- und Kommunikations-
technologien, allen Menschen zur Verfügung stehen,

unter Hinweis auf die erste und zweite Tagung des Fo-
rums für Internet-Verwaltung, die vom 30. Oktober bis 2. No-
vember 2006 in Athen beziehungsweise vom 12. bis 15. No-
vember 2007 in Rio de Janeiro (Brasilien) abgehalten wur-
den, und es begrüßend, dass die dritte Tagung des Forums
vom 3. bis 6. Dezember 2008 in Hyderabad (Indien) stattfand,

es begrüßend, dass in Anbetracht der afrikaweit bestehen-
den Lücken in der Infrastruktur für Informations- und Kom-
munikationstechnologien im Oktober 2007 in Kigali die In-
itiative „Connect Africa“ ins Leben gerufen wurde, die perso-
nelle, finanzielle und technische Ressourcen mobilisieren soll,
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Technologien, und fordert in dieser Hinsicht alle Interessen-
träger auf, den Entwicklungsländern, insbesondere den am we-
nigsten entwickelten Ländern, angemessene Ressourcen, ver-
stärkten Kapazitätsaufbau und Technologietransfer zu einver-
nehmlich festgelegten Bedingungen zur Verfügung zu stellen;

5. anerkennt ferner das enorme Potenzial der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien zur Förderung des
Technologietransfers in einem breiten Spektrum sozioökono-
mischer Aktivitäten;

6. erkennt an, dass im Rahmen der digitalen Spaltung
auch eine Kluft zwischen den Geschlechtern besteht, und legt
allen Interessenträgern nahe, die umfassende Teilhabe der
Frauen an der Informationsgesellschaft und ihren Zugang zu
den neuen Technologien, insbesondere zu den Informations-
und Kommunikationstechnologien im Dienste der Entwick-
lung, zu gewährleisten;

7. erinnert an die Verbesserungen und Neuerungen bei
den Finanzierungsmechanismen, namentlich die in der Gen-
fer Grundsatzerklärung30 genannte Schaffung eines freiwilli-
gen Fonds für digitale Solidarität, und bittet in diesem Zu-
sammenhang um freiwillige Beiträge zu seiner Finanzierung;

8. erkennt an, dass die Süd-Süd-Zusammenarbeit, ins-
besondere im Rahmen der Dreieckskooperation, ein nützli-
ches Instrument zur Förderung der Entwicklung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien sein kann;

9. befürwortet, dass die Interessenträger ihre Zusam-
menarbeit stärken und fortsetzen, um eine wirksame Umset-
zung der Ergebnisse der Genfer Phase30 und der Tunis-Phase32

des Weltgipfels über die Informationsgesellschaft zu gewähr-
leisten, unter anderem durch die Förderung nationaler, regio-
naler und internationaler Partnerschaften zwischen der Viel-


